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Erläuternder Bericht des Vorstands der aap Implantate AG gemäß § 175 Abs. 2 AktG 
zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB 

 

Die Angaben im Lagebericht und im Konzernlagebericht erläutern wir wie folgt: 

 

1. Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals 

Zum 31. Dezember 2014 betrug das Grundkapital der Gesellschaft 30.670.056,00 EUR und war in 
30.670.056 voll eingezahlte Inhaberstückaktien eingeteilt. Jede Aktie gewährt in der 
Hauptversammlung der Gesellschaft eine Stimme. Es bestehen nur die gesetzlichen 
Stimmrechtsbeschränkungen. Es gibt keine unterschiedlichen Stimmrechte. 

 

2. Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen 

Dem Vorstand sind keine Beschränkungen bekannt, welche die Stimmrechte oder die Übertragung 

von Aktien betreffen. 

 

3. Direkte und indirekte Beteiligungen > 10 % der Stimmrechte 

An der aap Implantate AG wird nach unseren Kenntnissen zum 31. Dezember 2014 folgende direkte 

und indirekte Beteiligung von über 10 % am Grundkapital in Höhe von 30.670.056,00 EUR gehalten: 

Name Stimmrechte in % 

1. Elocin B.V. 14,41 
2. Jürgen W. Krebs 12,72 
3. Noes Beheer B.V.  10,93 
 

4. Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen 

Aktien mit Sonderrechten gemäß §§ 289 Abs. Nr. 4, 315 Abs. 4 Nr. 4 HGB, die Kontrollbefugnisse 
verleihen, hat die Gesellschaft nicht ausgegeben. 

 

5. Art der Stimmrechtskontrolle, wenn Arbeitnehmer am Kapital beteiligt sind und ihre 
Kontrollrechte nicht unmittelbar ausüben 

Es bestehen keine Beteiligungen von Arbeitnehmern am Kapital der aap Implantate AG, aus der die 
Arbeitnehmer ihre Kontrollrechte nicht unmittelbar ausüben können. 

 

6. Gesetzliche Vorschriften und Satzungsbestimmungen zur Ernennung und Abberufung von 
Mitgliedern des Vorstands und über Satzungsänderungen 

Die Ernennung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands richtet sich nach den §§ 84 f. AktG 

sowie der Satzung der Gesellschaft. Gemäß der Satzung der Gesellschaft besteht der Vorstand aus 

einem oder mehreren Mitgliedern. Der Aufsichtsrat bestimmt die Zahl der Vorstandsmitglieder und 

bestellt diese. Der Aufsichtsrat kann ein Mitglied des Vorstands zum Vorsitzenden des Vorstands 

sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands ernennen. Der Aufsichtsrat beruft die 

Mitglieder des Vorstands ab. Die Vorstandsmitglieder werden für höchstens fünf Jahre bestellt. Eine 

wiederholte Bestellung oder Verlängerung der Amtszeit für jeweils bis zu weiteren fünf Jahren ist 
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zulässig. Aus wichtigem Grund kann der Aufsichtsrat die Bestellung eines Vorstandsmitglieds vor 

Ablauf von dessen Amtszeit widerrufen, etwa bei grober Pflichtverletzung, Unfähigkeit zur 

ordnungsgemäßen Geschäftsführung oder wenn die Hauptversammlung dem Vorstandsmitglied das 

Vertrauen entzieht, es sei denn, der Vertrauensentzug erfolgte aus offenbar unsachlichen Gründen. 

Satzungsänderungen erfolgen nach den Regelungen der §§ 179 ff. AktG sowie der Satzung der 

Gesellschaft. Nach der Satzung der Gesellschaft ist der Aufsichtsrat befugt, Änderungen der Satzung, 

die nur deren Fassung betreffen, zu beschließen. 

 

7. Befugnisse des Vorstands zur Ausgabe und zum Rückkauf von Aktien 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 15. Juli 2015 das Grundkapital 

der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 4.192.786,00 gegen Bar- oder 

Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010/I) und dabei, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, 

die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Hierbei kann das Bezugsrecht der Aktionäre mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats ausgeschlossen werden. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 5. Juli 2017 das Grundkapital 

der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 4.182.279,00 gegen Bar- oder 

Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I) und dabei, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, 

die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Hierbei kann das Bezugsrecht der Aktionäre mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats ausgeschlossen werden. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 12. Juni 2019 das 

Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 6.959.963,00 gegen 

Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014/I) und dabei, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats, die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Die neuen Aktien sind den Aktionären 

grundsätzlich zum Bezug anzubieten; sie können auch von einem oder mehreren Kreditinstitut(en) 

oder einem oder mehreren ihnen gleichgestellten Institut(en) mit der Verpflichtung übernommen 

werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. 

Zum 31. Dezember 2014 verfügte die aap Implantate AG über bedingtes Kapital von bis zu insgesamt 

nominal 2.849.100,00 EUR bzw. bis zu 2.849.100 Aktien zur Erfüllung von ausgeübten 

Aktienoptionen, die im Rahmen verschiedener Aktienoptionsprogramme ausgegeben wurden. Im 

Einzelnen: 

Die Hauptversammlung vom 29.09.2008 hatte die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 

1.200.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.200.000 Stück neuer auf den Inhaber lautenden 

Stückaktien der Gesellschaft beschlossen. Die neuen Aktien sind gewinnberechtigt ab Beginn des 

Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben werden (Bedingtes Kapital 2008/I). Zuletzt hat die 

Hauptversammlung vom 06.07.2012 das bedingte Kapital 2008/I teilweise aufgehoben. Das 

Grundkapital der Gesellschaft ist somit noch um bis zu 602.500 EUR durch Ausgabe von bis zu 

602.500 Stück neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien der Gesellschaft bedingt erhöht. Das 

bedingte Kapital 2008/I dient der Erfüllung von ausgeübten Optionsrechten, die aufgrund der 

Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29.09.2008 bis zum 28.09.2013 gewährt wurden. 

Die Hauptversammlung vom 16.07.2010 hatte die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 

1.486.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.486.000 Stück neuer auf den Inhaber lautenden 

Stückaktien der Gesellschaft beschlossen. Die neuen Aktien sind gewinnberechtigt ab Beginn des 
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Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben werden (Bedingtes Kapital 2010/I). Die Hauptversammlung 

vom 06.07.2012 hat das bedingte Kapital 2010/1 in Höhe von 139.400,00 EUR aufgehoben. Das 

Grundkapital der Gesellschaft ist somit noch um bis zu 1.346.600,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 

1.346.600 Stück neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien bedingt erhöht. Das bedingte Kapital 

2010/I dient der Erfüllung von ausgeübten Bezugsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der 

Hauptversammlung vom 16.07.2010 bis zum 19.12.2011 gewährt wurden. 

Die Hauptversammlung vom 06.07.2012 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 

300.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 300.000 Stück neuer auf den Inhaber lautenden 

Stückaktien der Gesellschaft beschlossen. Die neuen Aktien sind gewinnberechtigt ab Beginn des 

Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben werden (Bedingtes Kapital 2012/I). Das bedingte Kapital 

2012/I dient der Erfüllung von ausgeübten Bezugsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der 

Hauptversammlung vom 06.07.2012 bis zum 19.12.2014 gewährt wurden. 

Die Hauptversammlung vom 14.06.2013 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 

300.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 300.000 Stück neuer auf den Inhaber lautenden 

Stückaktien der Gesellschaft beschlossen. Die neuen Aktien sind gewinnberechtigt ab Beginn des 

Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben werden (Bedingtes Kapital 2013/I). Das bedingte Kapital 

2013/I dient der Erfüllung von ausgeübten Bezugsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der 

Hauptversammlung vom 14.06.2013 bis zum 19.12.2015 gewährt werden. 

Die Hauptversammlung vom 13.06.2014 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 

300.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 300.000 Stück neuer auf den Inhaber lautenden 

Stückaktien der Gesellschaft beschlossen. Die neuen Aktien sind gewinnberechtigt ab Beginn des 

Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben werden (Bedingtes Kapital 2014/I). Das bedingte Kapital 

2014/I dient der Erfüllung von ausgeübten Bezugsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der 

Hauptversammlung vom 13.06.2014 bis zum 18.12.2016 gewährt werden. 

Die Hauptversammlung vom 16. Juli 2010 hat die Gesellschaft zum Erwerb und zur Verwendung 

eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugsrechts ermächtigt. Es 

konnten eigene Aktien bis zu einem rechnerischen Anteil von insgesamt 1.000.000,00 EUR am 

Grundkapital erworben werden. Die von der Hauptversammlung vom 16. Juli 2010 beschlossene 

Ermächtigung, am 15. Juli 2015 ausläuft, wurde mit Beschluss der Hauptversammlung vom 13. Juni 

2014 vorzeitig aufgehoben und die Gesellschaft erneut zum Erwerb und zur Verwendung eigener 

Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugsrechts ermächtigt. Die 

Gesellschaft ist ermächtigt, eigene Aktien bis zu einem rechnerischen Anteil von insgesamt 10 % des 

Grundkapitals zu erwerben. Maßgebend für die Berechnung dieser 10 %-Grenze ist grundsätzlich die 

Höhe des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung.  

Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der 

Gesellschaft befinden oder ihr nach den §§ 71 a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr 

als 10 % des Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Handels in 

eigenen Aktien ausgenutzt werden.  

Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, in Verfolgung eines oder 

mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft oder durch Dritte auf Rechnung der Gesellschaft ausgeübt 

werden. Die Ermächtigung gilt bis zum 12. Juni 2019.  

Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass Maßnahmen des Vorstands auf Grund dieses 

Hauptversammlungsbeschlusses nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen. 
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8. Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels 
infolge eines Übernahmeangebots stehen, und die hieraus folgenden Wirkungen 

Zwischen einem Tochterunternehmen und einem externen Unternehmen bestehen ein Service - und 

ein Distribution Agreement über die Erbringung bestimmter Dienstleistungen bzw. die Lieferung 

bestimmter Produkte, welche für die (Tochter-) Gesellschaft eine wesentliche Geschäftsbeziehung 

darstellen. Im Fall eines Kontrollwechsels steht dem externen Unternehmen ein Kündigungsrecht für 

den Fall zu, dass eine Änderung der Gesellschafterverhältnisse bei den Tochterunternehmen eintritt, 

im Rahmen derer eine andere Person, Gruppe oder Gesellschaft mehr als 50 % der Stimmrechte 

übernimmt, erwirbt oder festgestellt wird, dass sie diese hält. 

Zwischen einem Tochterunternehmen und einem weiteren externen Unternehmen besteht ein 

Supply-Agreement und ein Entwicklungs- und Liefervertrag über bestimmte Produkte des 

Tochterunternehmens, das für die (Tochter-) Gesellschaft eine wesentliche Geschäftsbeziehung 

darstellt. Im Fall eines Kontrollwechsels, steht dem externen Unternehmen ein Kündigungsrecht für 

den Fall zu, dass eine Änderung der Gesellschafterverhältnisse bei dem Tochterunternehmen eintritt, 

im Rahmen derer ein konkurrierendes Unternehmen mehr als 50 % der Stimmrechte übernimmt, 

erwirbt oder anderweitig in Besitz nimmt. 

Zwischen einem Tochterunternehmen und einem externen Unternehmen besteht ein Distribution 

und License sowie ein Development Agreement über bestimmte Produkte und 

Entwicklungsdienstleistungen des Tochterunternehmens, das für die (Tochter-) Gesellschaft eine 

wesentliche Geschäftsbeziehung darstellt. Im Fall eines Kontrollwechsels steht dem externen 

Unternehmen ein Kündigungsrecht zu. Sollte das externe Unternehmen sein Kündigungsrecht 

ausüben und der Erwerber der (Tochter-) Gesellschaft ein in diesem Vertrag in einer abschließenden 

Aufzählung genanntes Unternehmen sein, so hat aap sämtliche unter diesem Vertrag gezahlten 

einmaligen und umsatzabhängigen Lizenzentgelte zurückzuzahlen. Ein Kontrollwechsel unter diesem 

Distribution und License Agreement liegt vor, wenn eine Person oder Gesellschaft, oder verschiedene 

Personen oder Gesellschaften in einer bzw. mehreren Transaktionen die Kontrolle über die 

Gesellschaft erlangen oder Vermögenswerte erwerben, die einzeln oder zusammen wesentlich für 

die Erbringung der geschuldeten Leistung unter diesem Vertrag sind. Kontrolle meint hierbei das 

Innehaben (direkt oder indirekt) des Rechts zur Bestimmung der Geschäftspolitik und der Führung 

des Managements. 

Zwischen einem Tochterunternehmen und einem Vertriebspartner wurde im Dezember 2012 ein 

Joint Venture Vertrag geschlossen. Im Falle, dass ein Dritter mehr als 50 % der Geschäftsanteile an 

dem Tochterunternehmen erwirbt oder ein Dritter einen Stimmrechtsanteil an der Gesellschaft von 

50 % überschreitet, der nicht bereits am Vollzugstag mindestens 10 % an der Gesellschaft hielt, 

besitzt der Vertriebspartner eine Call-Option für sämtliche Geschäftsanteile an dem Joint Venture. 

Diese Call-Option wurde am 30. Mai 2014 ausgeübt.  

Davon abgesehen bestehen keine wesentlichen Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter der 

Bedingung eines Kontrollwechsels stehen. 
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9. Entschädigungsvereinbarungen im Falle von Übernahmeangeboten mit Mitgliedern des 
Vorstands oder Arbeitnehmern 

Den Vorständen steht im Falle eines „Change of Controls“ ein Sonderkündigungsrecht zu und sie 

erhalten eine Zahlung i.H.v. 90 % ihrer kapitalisierten Jahresgesamtbezüge für die Restlaufzeit ihrer 

Dienstverträge, maximal im Umfang von drei Jahresgesamtvergütungen. 

 

 

Berlin, im April 2015 

 

Der Vorstand 

 

 

 

__________________  __________________ 

 
Bruke Seyoum Alemu  Marek Hahn 
Vorstandsvorsitzender/CEO Mitglied des Vorstands/CFO 
 

 


